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Gemeindeversammlung vom 26. September 2018 findet mangels Traktanden nicht statt 

Für die Gemeindeversammlung vom 26. September 2018 liegen keine beschlussfähigen 
Traktanden vor, weshalb der Gemeinderat diese Versammlung absagt. 

 

Einladung zum Runden Tisch am 26. September 2018 

Da die Gemeindeversammlung nicht stattfindet, nutzt der Gemeinderat die Gelegenheit, mit 
der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen und lädt zu einem Runden Tisch ein. Der Runde 
Tisch findet am 26. September 2018 um 20.00 Uhr im Restaurant Rössli, Saal 1. Stock, statt. 

 

Steuervorlage 17 

Da die Regelungen für Statusgesellschaften (Holding-, Domizil- und gemischte Gesellschaf-
ten) international nicht mehr akzeptiert werden, muss die Schweiz das Unternehmenssteu-
errecht neu ausarbeiten. Um weiterhin attraktiv zu sein, sieht die SV17 Ersatzmassnahmen 
zur Besteuerung von mobilen Erträgen vor, welche den internationalen Standards entspre-
chen. Die Kantone werden zudem ihre Gewinnsteuersätze senken. Ziel der SV17 ist die Si-
cherstellung von wettbewerbsfähigen steuerlichen Rahmenbedingungen sowie die Wieder-
herstellung der internationalen Akzeptanz. Dabei soll ein besonderes Augenmerk auf die 
Ausgewogenheit und auf die finanziellen Auswirkungen für den Kanton und die Gemeinden 
gelegt werden. Der Gemeinderat stimmt der Vorlage zu und erachtet die Umsetzung der 
SV17 grundsätzlich als ausgewogen.  

 

Anpassung der Pflegenormkosten im stationären Bereich ab 1. Januar 2019  

Der Regierungsrat hat Ende 2017 ein Projekt lanciert, welches zum Ziel hat, bis Frühsommer 
2018 eine Einigung auf eine Methode zur Festsetzung von gesetzeskonformen Pflegenorm-
kosten per 1. Januar 2019 für die Periode 2019-2022 zu erzielen. Er hatte dazu im 2017 eine 
Stellungnahme des Preisüberwachers eingeholt, welcher das Baselbieter System mit Pflege-
normkosten grundsätzlich als wenig tauglich beurteilte. Wenn man dieses System aber wäh-
le, dann müssten die Pflegenormkosten bei Fr. 82.23 pro Stunde liegen und die Leistungen 
der Pflege und Betreuung sollten im Verhältnis 75.6% zu 24.4% geteilt werden. Der Regie-
rungsrat hat diese Empfehlung in den Wind geschlagen und die Pflegenormkosten bei Fr. 
74.05 festgelegt sowie einen Kostenteiler von 65% zu 35%. Der Gemeinderat hat kein Ver-
ständnis für dieses Vorgehen und hat dem Regierungsrat beantragt, sich an die Empfehlung 
des Preisüberwachers zu halten.  


